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REGIONALE PLANUNGSGEMEINSCHAFT
MITTELTHÜRINGEN
Körperschaft des öffentlichen Rechts
STRUKTURAUSSCHUSS

Beschluss-Nr. STA 25/05/23 vom 18.07.2023
der Regionalen Planungsgemeinschaft Mittelthüringen (RPG) über die

Stellungnahme zur Ergänzung des Flächennutzungsplanes der Stadt
Ilmenau

Die Stadt Ilmenau strebt die Ergänzung ihres im Jahr 2017 aufgestellten Flächennutzungsplanes
(FNP) um die in den Jahren 2018 und 2019 neu in die Stadt eingegliederten Ortsteile an (Bücheloh,
Wümbach, Gräfinau-Angstedt, Stadt Langewiesen, Oehrenstock, Stadt Gehren, Jesuborn, Pen
newitz, Möhrenbach, Stützerbach, Frauenwald).
Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß§ 4
Abs. 1 BauGB hat die Stadt Ilmenau die Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen um eine
Stellungnahme gebeten. Nach Beratung der eingegangenen Unterlagen (der Vorlage als Anlage
beigeführt, siehe Auflistung unten) aus regionalplanerischer Sicht fasst der Strukturausschuss fol
genden Beschluss:

Die angestrebte Ergänzung des FNP der Stadt Ilmenau wird ausdrücklich begrüßt

Es wird darum gebeten, die folgenden Hinweise im Rahmen des weiteren Bauleitplanver
fahrens zu beachten bzw. zu berücksichtigen:

a) Verhältnis rechtswirksamer Raumordnungspläne zu Planentwürfen
b) Anpassungspflicht der Bauleitplanung an Ziele der Raumordnung
c) Beabsichtigte Aufstellung eines Sachlichen Teilplanes ,,Windenergie"
d) Weitere Hinweise zu konkreten regionalplanerischeri Festlegungen

Begründung:

Eine gesamtstädtische Flächennutzungsplanung und damit eine aufeinander abgestimmte städ
tebauliche Entwicklung und Ordnung ermöglichen es, den engen räumlichen Verflechtungen zwi
schen den einzelnen Ortsteilen besonders Rechnung zu tragen. Für den konkreten Stadt- und
Umlandraum Ilmenau ist dies seit Langem eine Zielstellung der Regionalplanung (vergleiche
Grundsatz 1-2 des rechtskräftigen Regionalplanes Mittelthüringen).

Zu den Hinweisen:

a) . Verhältnis rechtswirksamer Raumordnungspläne zu Planentwürfen

§ 4 Abs. 1 ROG normiert eine Beachtenspflicht für Ziele der Raumordnung sowie eine Be
rücksichtigungspflicht für Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung. Aus§ 4
Abs. 1 ROG i.V.m. § 1 Abs. 4 sowie § 1 Abs. 7 BauGB ergibt somit das Verhältnis eines
rechtskräftigen zu einem in Aufstellung befindlichen Raumordnungsplan und der hiermit erfor
derliche Umgang im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung: Ziele der Raumordnung sind
als endabgewogene Festlegungen einer erneuten Abwägung nicht zugänglich und können
daher auch nicht von in Aufstellung befindlichen Zielen eines Raumordnungsplanes verdrängt,
eingeschränkt oder gar außer Kraft gesetzt werden.
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Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, im vorliegenden Begründungsentwurf der Ergänzung
des FNP IImenau stets auf die rechtskräftigen Ziele der Raumordnung und, sofern erforder
lich, lediglich ergänzend auf den Regionalplanentwurf (Stand zur Anhörung/ Öffentlichen Aus
legung vom 07.11.2019 bis 10.02.2020) und die hierin enthaltenen angestrebten Festlegun
gen einzugehen. Dies betrifft insbesondere die Ausführungen zu den angestrebten neuen
Siedlungsflächendarstellungen im Entwurf der Planbegründung (S. 78 ff.).

b) Anpassungspflicht der Bauleitplanung an Ziele der Raumordnung

Zur Sicherstellung einer dauerhaften materiellen Konkordanz der Bauleitplanung mit Zielen
der Raumordnung ergibt sich aus § 1 Abs. 4 BauGB auch eine Pflicht zur Anpassung an spä
tere in Kraft getretene Ziele der Raumordnung (ggf.' sogar Begründung einer Erstplanungs
pflicht). Konkret könnte sich eine Anpassungspflicht etwa aus dem derzeit in Änderung be
findlichen LEP ergeben. Es wird empfohlen, hierauf bereits in der Begründung hinzuweisen
(vgl. S. 10).

c) Beabsichtigte Aufstellung eines Sachlichen Teilplanes ,,Windenergie"

Mit Beschluss vom 07.12.2022 hat die Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen
(RPG) beschlossen, den zahlreichen gesetzlichen Änderungen im Bereich der Windenergie
steuerung Rechnung zu tragen und einen neuen Sachlichen Teilplan ,,Windenergie" für die
Planungsregion Mittelthüringen aufzustellen (vgl. Beschluss-Nr. PLV 29/05/22).
Nach derzeitigem Stand wird noch im Jahr 2023 die Veröffentlichung eines ersten Entwurfes
im Rahmen der förmlichen Beteiligung gemäß§ 9 Abs. 2 ROG angestrebt. In diesem Verfah
ren wird die Stadt Ilmenau als Träger öffentlicher Belange beteiligt werden und die Gelegen
heit zur Abgabe einer Stellungnahme erhalten.

d) Weitere Hinweise zu konkreten regionalplanerischen Festlegungen des Regionalplans Mit
telthüringen (bekannt gemacht am 01.08.2011)

Gemäß Grundsatz 2-3 sollen zunächst bestehende Baugebiete ausgelastet sowie geeignete
Konversions- und Brachflächen nachgenutzt werden, bevor weitere Flächen im Außenbereich
in Anspruch genommen werden. Für einige der vorhandenen Gewerbe- und Industriegebiete
benennt die Stadt Ilmenau noch deutliche Nachverdichtungspotentiale, die allerdings als Vor
haltung dienten bzw. nicht mobilisierbar seien oder die Chancen einer Mobilisierung als ,,offen"
eingeschätzt werden (vgl. Tabelle 9 der Begründung, S. 48- 49). Der vorliegende Entwurf
der Planbegründung enthält hierzu keine weiteren Erläuterungen, die weder eine Einordnung
der Ausgangslage (u.a. Größe der als Nachverdichtungspotentiale gelisteten Flächen, Lage
dieser innerhalb oder randlich des Gewerbegebietes, Vorhandensein eines rechtskräftigen B
Planes, Möglichkeiten einer Rückführung nicht mobilisierbaren Flächen in Freiraum) noch der
hier getroffenen Einschätzungen erlauben würden. Eine entsprechende Ergänzung der Plan
begründung, auch hinsichtlich der angestrebten Neudarstellungen Gewerblicher Bauflächen,
wird empfohlen.

In den Grundsätzen 2-10 sowie 2-11 des Regionalplans werden regional bedeutsame Kon
versions- und Brachflächen sowie deren vorgegebene Entwicklungsoption (etwa Freiraum)
festgelegt. Im Rahmen der Abwägung sind die konkret im Geltungsbereich der angestrebten
Ergänzung des FNP liegenden Standorte (z.B. Sägewerk Gräfinau-Angstedt) gemäß $1
Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen.

Aus regionalplanerischer Sicht wird des Weiteren auf die Betroffenheit der im Folgenden auf
geführten Grundsätze der Raumordnung durch die angestrebte Ergänzung des FNP der Stadt
hingewiesen:
- festgelegte Trassenfreihaltungen für geplante Straßen (konkret: nördlich Langewiesen; vgl.

auch Landesstraßenbedarfsplan 2030),
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- festgelegte Vorbehaltsgebiete Freiraumsicherung gemäß Grundsatz 4-5 (konkret u.a. Vor
behaltsgebiet fs-29 „Thüringer Wald", welches durch die beabsichtigte Darstellung einer
Wohnbauflächen „Langewiesen Oehrenstöcker Chaussee" betroffen ist).

Diese genannten Grundsätze sind ebenfalls im Rahmen der Abwägung gemäß § 1 Abs. 7
BauGB zu berücksichtigen.

Das Abwägungsgebot gemäß S1Abs. 7 BauGB verpflichtet die kommunale Bauleitplanung
die für die Planung bedeutsamen Belange zu ermitteln und zu bewerten sowie sie gegenei
nander und untereinander gerecht abzuwägen. Eine Zurückstellung der Belange, etwa der
o.g. betroffenen Grundsätze der Raumordnung, ist nur zu Gunsten anderer für die Planung
bedeutsamen Belange möglich und muss nachvollziehbar dargelegt werden.

Anlagen:
- zeichnerische Darstellung des gesamten angestrebten Geltungsbereiches aller elf genann

ten Ortsteile im Maßstab 1:15.000 (Stand: 10/2022)
Ortsteilpläne im Maßstab 1:5.000 (Stand: 10/2022)
Planbegründung (Stand: 10/2022)

- Siedlungsentwicklungsstudie Wohnen (Stand: 09/2020)

Abstimmungsergebnis:

Mitglieder gesamt: 7
Anwesende Stimmberichtigte: 5
Zustimmung: 5
Gegenstimmen:
Enthaltung:


